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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 
18. September 2013 

Siebenundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 116 

Resolution der Generalversammlung, verabschiedet am 29. August 2013 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/67/936)] 

67/297.  Neubelebung der Tätigkeit der Generalversammlung 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 66/294 vom 17. September 2012 und aller anderen 
früheren Resolutionen über die Neubelebung der Tätigkeit der Generalversammlung1, 

 in Anerkennung der Notwendigkeit einer weiteren Stärkung der Rolle, der Autorität, 
der Wirksamkeit und der Effizienz der Generalversammlung, 

 erneut erklärend, dass die Neubelebung der Tätigkeit der Generalversammlung ein 
entscheidender Bestandteil der Gesamtreform der Vereinten Nationen ist, 

 in Anerkennung der Rolle der Generalversammlung bei der Behandlung von Fragen 
des Friedens und der Sicherheit im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen, 

 in Bekräftigung der Rolle und der Autorität der Generalversammlung in globalen Fra-
gen, die für die internationale Gemeinschaft von Belang sind, einschließlich der globalen 
Ordnungspolitik, wie in der Charta festgelegt, 

 erfreut über die Anstrengungen des Präsidenten der Generalversammlung, die Agenda 
zur Neubelebung während ihrer siebenundsechzigsten Tagung voranzubringen; 

 1. begrüßt den Bericht der Ad-hoc-Arbeitsgruppe für die Neubelebung der Tätig-
keit der Generalversammlung und das ihm als Anhang beigefügte aktualisierte Verzeichnis 
der Resolutionen der Generalversammlung über die Neubelebung2; 

 2. beschließt, auf ihrer achtundsechzigsten Tagung eine allen Mitgliedstaaten of-
fenstehende Ad-hoc-Arbeitsgruppe für die Neubelebung der Tätigkeit der Generalversamm-
lung einzusetzen, mit dem Auftrag, 

 a) weitere Möglichkeiten für eine Stärkung der Rolle, der Autorität, der Wirksam-
keit und der Effizienz der Versammlung aufzuzeigen, unter anderem auf der Grundlage der 

_______________ 
1 46/77, 47/233, 48/264, 51/241, 52/163, 55/14, 55/285, 56/509, 57/300, 57/301, 58/126, 58/316, 59/313, 
60/286, 61/292, 62/276, 63/309, 64/301 und 65/315. 
2 A/67/936. 
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in früheren Tagungen erzielten Fortschritte sowie der früheren Resolutionen, einschließlich 
der Bewertung ihres Durchführungsstands; 

 b) der Versammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung einen diesbezüglichen 
Bericht vorzulegen; 

 3. beschließt außerdem, dass die Ad-hoc-Arbeitsgruppe ihre Überprüfung des Ver-
zeichnisses der Resolutionen der Generalversammlung über die Neubelebung, das dem auf 
der siebenundsechzigsten Tagung der Versammlung vorgelegten Bericht der Ad-hoc-
Arbeitsgruppe als Anhang beigefügt ist, fortsetzt und in der Folge das Verzeichnis, das dem 
Bericht auf der achtundsechzigsten Tagung beizufügen ist, weiter aktualisiert, und ersucht 
den Generalsekretär, zur weiteren Prüfung durch die Ad-hoc-Arbeitsgruppe auf der acht-
undsechzigsten Tagung aktuelle Informationen zu den in den Versammlungsresolutionen 
über die Neubelebung enthaltenen Bestimmungen vorzulegen, mit deren Umsetzung das 
Sekretariat beauftragt wurde, die es aber nicht umgesetzt hat, und dabei die für die Nicht-
umsetzung verantwortlichen Zwänge und Gründe anzugeben; 

Rolle und Autorität der Generalversammlung 

 4. bekräftigt die Rolle und die Autorität, einschließlich in den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit betreffenden Fragen, die der Generalversammlung nach den Arti-
keln 10 bis 14 sowie 35 der Charta der Vereinten Nationen zukommen und die sie gegebe-
nenfalls nach den in den Regeln 7 bis 10 der Geschäftsordnung der Versammlung vorgese-
henen Verfahren ausüben kann, die ihr ein rasches Handeln ermöglichen, eingedenk dessen, 
dass der Sicherheitsrat nach Artikel 24 der Charta die Hauptverantwortung für die Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit trägt; 

 5. ist sich dessen bewusst, dass die Nichtdurchführung von Resolutionen der Gene-
ralversammlung, einschließlich derjenigen zur Neubelebung ihrer Tätigkeit, die Rolle, Au-
torität, Wirksamkeit und Effizienz der Versammlung beeinträchtigen kann, und unterstreicht 
die wichtige Rolle und die Verantwortung der Mitgliedstaaten bei ihrer Durchführung; 

 6. begrüßt die Initiative des Präsidenten der Generalversammlung auf ihrer sie-
benundsechzigsten Tagung, das Thema „Bereinigung oder Beilegung internationaler Strei-
tigkeiten oder Situationen durch friedliche Mittel“ zum übergreifenden Thema der Tagung 
zu wählen, mit dem Ziel, die Rolle der Versammlung bei der Konfliktprävention und  
-beilegung hervorzuheben; 

 7.  ist sich des Wertes der Abhaltung interaktiver, alle einbeziehender thematischer 
Aussprachen über aktuelle Fragen von entscheidender Bedeutung für die internationale 
Gemeinschaft bewusst und bittet den Präsidenten der Generalversammlung, diese Praxis 
fortzusetzen und sich mit dem Präsidialausschuss und den Mitgliedstaaten über das vorläu-
fige Programm dieser Aussprachen sowie im Hinblick auf die Frage zu beraten, wie bei die-
sen Aussprachen gegebenenfalls erfolgsorientierte, produktive Ergebnisse erzielt werden 
können, und der Versammlung zu Beginn jeder Tagung das vorläufige Programm zu emp-
fehlen; 

 8.  ist sich außerdem dessen bewusst, wie wichtig und vorteilhaft es ist, dass die 
Generalversammlung weiter mit internationalen oder regionalen Foren und Organisationen, 
die sich mit globalen Fragen von Belang für die internationale Gemeinschaft befassen, und 
gegebenenfalls mit der Zivilgesellschaft zusammenwirkt, unter uneingeschränkter Beach-
tung des zwischenstaatlichen Charakters der Versammlung und in Übereinstimmung mit 
den einschlägigen Regeln ihrer Geschäftsordnung; 

 9. bekräftigt, dass zwischen den Hauptorganen der Vereinten Nationen einander 
verstärkende und ergänzende Beziehungen bestehen, im Einklang mit ihren in der Charta 
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verankerten jeweiligen Aufgaben und Befugnissen, und betont in dieser Hinsicht, wie wich-
tig es ist, die Zusammenarbeit, die Koordinierung und den Informationsaustausch zwischen 
den Präsidenten der Hauptorgane und auch mit dem Sekretariat der Vereinten Nationen, 
namentlich dem Generalsekretär, zu verstärken; 

 10. begrüßt die verbesserte Qualität der Jahresberichte des Sicherheitsrats an die 
Generalversammlung und legt dem Rat nahe, nach Bedarf weitere Verbesserungen vorzu-
nehmen; 

 11.  ermutigt das Sekretariat, einschließlich der Hauptabteilung Presse und Informa-
tion, sich weiter um die stärkere Profilierung der Generalversammlung zu bemühen und die 
Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit und der Medien stärker auf ihre Tätigkeit zu lenken, 
und erinnert in dieser Hinsicht an Ziffer 10 ihrer Resolution 67/124 B vom 18. Dezember 
2012, in der sie von den Bemühungen Kenntnis nahm, die die Hauptabteilung unternimmt, 
um die Arbeit und die Beschlüsse der Generalversammlung auch weiterhin in der Öffent-
lichkeit bekanntzumachen, und die Hauptabteilung ersuchte, ihre Arbeitsbeziehungen zum 
Büro des Präsidenten der Generalversammlung weiter zu verstärken; 

Arbeitsmethoden 

 12. begrüßt es, dass die Vorsitzenden der Hauptausschüsse der Generalversamm-
lung die Ad-hoc-Arbeitsgruppe über die während der siebenundsechzigsten Tagung der Ver-
sammlung in ihrem jeweiligen Ausschuss verwendeten Arbeitsmethoden unterrichteten, und 
legt den Hauptausschüssen in dieser Hinsicht nahe, 

 a) ihre Arbeit angemessen zu koordinieren und dabei Überschneidungen und Dop-
pelarbeit zu vermeiden;  

 b) im Hinblick auf eine bessere Koordinierung und reibungslosere Übergabe ihrer 
Arbeit den Vorstand eines jeden Ausschusses mindestens drei Monate vor der Tagung zu 
wählen; 

 c) sich das Anwendungsprogramm QuickPlace zunutze zu machen, um ihre Arbeit 
reibungsloser organisieren und rechtzeitig abschließen zu können; 

 d) Erfahrungen, bewährte Verfahren und Erkenntnisse in Bezug auf ihre jeweiligen 
Arbeitsmethoden auszutauschen; 

 13. ersucht alle Hauptausschüsse, zu Beginn einer jeden Tagung ihre Arbeitsmetho-
den weiter zu erörtern, und bittet die Vorsitzenden der Hauptausschüsse in dieser Hinsicht, 
die Ad-hoc-Arbeitsgruppe auf der achtundsechzigsten Tagung nach Bedarf zu unterrichten; 

 14. betont, wie wichtig es ist, die Rolle des Präsidialausschusses zur Unterstützung 
der Tätigkeit der Generalversammlung zu stärken; 

 15. ersucht die Generalversammlung und ihre Hauptausschüsse erneut, auf der 
achtundsechzigsten Tagung im Benehmen mit den Mitgliedstaaten die Prüfung weiterer auf 
der Tagesordnung der Versammlung stehender Punkte, die in zwei- oder dreijährigen Ab-
ständen behandelt, zusammengefasst oder gestrichen werden könnten, fortzusetzen und 
diesbezügliche Vorschläge zu unterbreiten, einschließlich durch die Einführung einer Ver-
fallsklausel, mit der ausdrücklichen Zustimmung des einbringenden Staates/der einbringen-
den Staaten, unter Berücksichtigung der entsprechenden Empfehlungen der Ad-hoc-
Arbeitsgruppe; 

 16.  beschließt, nach dem Vorbild der Websites der Hauptausschüsse im Rahmen der 
vorhandenen Ressourcen auf der Seite der Generalversammlung auf der Website der Verein-
ten Nationen einen Link zur Neubelebung der Tätigkeit der Versammlung einzurichten; 
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 17.  befürwortet die Sondierung der Frage, ob es möglich wäre, die nichtständigen 
Mitglieder des Sicherheitsrats und die Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialrats entgegen 
der derzeitigen Praxis bereits vor Oktober eines jeden Jahres zu wählen, um den Mitgliedern 
eine bessere Vorausplanung und Vorbereitung zu ermöglichen, bevor sie ihre Aufgaben an-
treten; 

 18.  stellt mit Anerkennung fest, dass die bei den Vereinten Nationen abgehaltenen 
Tagungen auf hoher Ebene sehr wichtige Themen stärker in den Blickpunkt rücken, und bit-
tet eingedenk der Notwendigkeit, die volle Mitwirkung aller Mitgliedstaaten zu erleichtern 
und die Integrität der Generaldebatte im September zu wahren, den Generalsekretär, den 
Präsidenten der Generalversammlung und die Vorsitzenden der Hauptausschüsse erneut, im 
Benehmen mit dem Präsidialausschuss und den Mitgliedstaaten die Terminplanung der Ta-
gungen und thematischen Aussprachen auf hoher Ebene besser zu koordinieren, um so die 
Anzahl und die Verteilung derartiger Veranstaltungen zu optimieren, so auch indem sie son-
dieren, ob es möglich wäre, Tagungen auf hoher Ebene im Rahmen der vorhandenen Res-
sourcen künftig zu Beginn des Jahres zu veranstalten, unter Berücksichtigung des Konfe-
renzkalenders und unbeschadet der bestehenden Praxis, Tagungen auf hoher Ebene im Sep-
tember zu Beginn jeder Tagung der Versammlung abzuhalten, und thematische Aussprachen 
auf hoher Ebene nach Bedarf während der Tagung abzuhalten; 

 19. legt den Mitgliedstaaten, den Organen der Vereinten Nationen und dem Sekreta-
riat nahe, sich auch weiterhin über die Konsolidierung der Dokumentation zu beraten, um 
Doppelarbeit zu vermeiden, und im Bemühen um Knappheit der Resolutionen, Berichte und 
anderen Dokumente größtmögliche Disziplin zu üben, indem sie unter anderem auf frühere 
Dokumente verweisen, anstatt sie inhaltlich zu wiederholen, und sich auf Schlüsselthemen 
zu konzentrieren, und fordert sie auf, die bestehenden Einreichungsfristen einzuhalten, da-
mit die von zwischenstaatlichen Organen zu prüfenden Dokumente rechtzeitig bearbeitet 
werden können; 

 20. fordert das Sekretariat nachdrücklich auf, wichtige offizielle Schreiben und Be-
nachrichtigungen nicht nur wie bisher per E-Mail, sondern zusätzlich auch per Fax an alle 
Ständigen Vertretungen zu verteilen; 

 21. legt den Mitgliedstaaten nahe, die vom Sekretariat bereitgestellten elektroni-
schen Dienste voll zu nutzen, unter Berücksichtigung der dadurch möglichen Kosteneinspa-
rungen und Umweltentlastung, mit dem Ziel, die Qualität und die Verteilung der Dokumen-
te zu verbessern; 

 22. ersucht die Ad-hoc-Arbeitsgruppe, Regelungen für die Wahl der Vorsitzenden 
und Berichterstatter der Hauptausschüsse der Generalversammlung mit dem Ziel der Ein-
richtung eines vorhersehbaren, transparenten und fairen Mechanismus für Wahlen zu Be-
ginn der achtundsechzigsten Tagung der Versammlung, spätestens jedoch sechs Monate vor 
Beginn der neunundsechzigsten Tagung, zu erarbeiten und der Versammlung spätestens drei 
Monate vor Beginn ihrer neunundsechzigsten Tagung vorzulegen, und bittet die Regional-
gruppen, sich bei der Wahl der Vorsitzenden und Berichterstatter der neunundsechzigsten 
Tagung von diesen Regelungen leiten zu lassen; 

Auswahl und Ernennung des Generalsekretärs und anderer Leiter 

 23. bekräftigt ihre Entschlossenheit, im Einklang mit Artikel 97 der Charta in der 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe die Neubelebung der Rolle der Generalversammlung bei der Aus-
wahl und Ernennung des Generalsekretärs weiter zu behandeln, und fordert die vollständige 
Durchführung aller einschlägigen Resolutionen, namentlich der Resolutionen 11 (I) vom 
24. Januar 1946, 51/241 vom 31. Juli 1997, 60/286 vom 8. September 2006, insbesondere 
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der Ziffern 17 bis 22 der Anlage zur letztgenannten Resolution, und 64/301 vom 13. Sep-
tember 2010; 

 24. ist sich dessen bewusst, dass sich das Verfahren für die Auswahl und Ernennung 
des Generalsekretärs in Anbetracht der Rolle des Sicherheitsrats nach Artikel 97 der Charta 
von dem Verfahren für andere Leiter in den Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen unterscheidet, und hebt erneut hervor, dass das Verfahren für die Auswahl des Gene-
ralsekretärs transparent sein und alle Mitgliedstaaten einschließen muss; 

 25. nimmt Kenntnis von der im Bericht der Gemeinsamen Inspektionsgruppe über 
die Auswahl und die Beschäftigungsbedingungen der Leiter in den Organisationen des Sys-
tems der Vereinten Nationen enthaltenen Empfehlung, dass die Generalversammlung Anhö-
rungen oder Treffen mit Kandidaten für das Amt des Generalsekretärs der Vereinten Natio-
nen durchführen soll3; 

Stärkung des institutionellen Gedächtnisses des Büros des Präsidenten der  
Generalversammlung 

 26. vermerkt, dass die Tätigkeiten des Präsidenten der Generalversammlung in den 
letzten Jahren erheblich zugenommen haben, erinnert an Bestimmungen hinsichtlich der 
Unterstützung für das Büro des Präsidenten der Versammlung in früheren Resolutionen, be-
kundet anhaltendes Interesse an der Suche nach Möglichkeiten zur weiteren Unterstützung 
des Büros im Einklang mit bestehenden Verfahren, insbesondere Regel 153 der Geschäfts-
ordnung der Generalversammlung, und sieht in diesem Zusammenhang den nach Ziffer 32 
der Resolution 66/246 vom 24. Dezember 2011 und Ziffer 31 der Resolution 66/294 vorzu-
legenden Vorschlägen des Generalsekretärs zur Prüfung der für das Büro veranschlagten 
Haushaltsmittel mit Interesse entgegen; 

 27. legt dem jeweiligen Präsidenten der Generalversammlung nahe, mit der Praxis 
fortzufahren, die Mitgliedstaaten regelmäßig über seine Tätigkeiten, einschließlich Dienst-
reisen, zu unterrichten; 

 28. unterstreicht, wie wichtig die Beiträge der Mitgliedstaaten an den Treuhand-
fonds zur Unterstützung des Büros des Präsidenten der Generalversammlung sind, und er-
mutigt die Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht, Beiträge an den Fonds zu leisten; 

 29. ersucht den Präsidenten der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten 
Tagung, in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat der Ad-hoc-Arbeitsgruppe über die Rolle, 
das Mandat und die Tätigkeiten des Präsidenten Bericht zu erstatten; 

 30. ersucht den Generalsekretär, der Ad-hoc-Arbeitsgruppe auf der achtundsech-
zigsten Tagung der Generalversammlung über die Quellen der Mittel- und Personalausstat-
tung des Büros des Präsidenten der Versammlung, namentlich über alle technischen, logisti-
schen, protokollarischen oder finanziellen Fragen, Bericht zu erstatten und die Haushalts-
grundlage für die Bereitstellung einer solchen Unterstützung durch das Sekretariat näher zu 
erläutern; 

 31. betont die Notwendigkeit, im Rahmen der vereinbarten Mittel dafür zu sorgen, 
dass dem Büro des Präsidenten der Generalversammlung eigenes Sekretariatspersonal zu-
gewiesen wird, das die Aufgabe hat, den Übergang von einem Präsidenten zum nächsten zu 
koordinieren, das Zusammenwirken zwischen dem Präsidenten und dem Generalsekretär zu 
steuern und das institutionelle Gedächtnis zu bewahren; 

_______________ 
3 Siehe A/65/71. 
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 32. ersucht jeden scheidenden Präsidenten der Generalversammlung, seinen jewei-
ligen Nachfolger über die gewonnenen Erkenntnisse und über bewährte Verfahren zu unter-
richten, und ersucht das Sekretariat, in Abstimmung mit dem Büro des Präsidenten der Ver-
sammlung zu sondieren, ob es möglich wäre, im Rahmen der vorhandenen Ressourcen ein 
Kompendium bewährter Verfahren früherer Präsidenten herauszugeben, was zur Stärkung 
des institutionellen Gedächtnisses des Büros beitragen könnte. 

97. Plenarsitzung 
29. August 2013 

 

 

 


